
In folgendem Beitrag nimmt die 
Berufsvereinigung der Naturwis­
senschaftler in der Labordiag­
nostik e.V. (BNLD) Stellung zu 
den in jüngster Zeit verstärkt 
auftauchenden Bestrebungen 
des Deutschen Verbandes Tech­
nischer Assistentinnen/Assisten­
ten in der Medizin e.V. (dvta) – 
vor allem den Vorstellungen ihrer 
Vorsitzenden, Frau Michelsen – 
den Heilhilfsberuf der Medizi­
nisch-Technischen Assistenten 
(MTA) zu einem echten Heilberuf 
zu machen. Unter dem Vorwand, 
Einsparpotentiale nutzen zu wol­
len, strebt der MTA-Verband 
nach der vermehrten Über­
tragung eigenverantwortlicher 
Leitung medizinischer Laborato­
rien an Medizinisch-Technische 
Laboratoriumsassistenten/innen 
(MTLA).

Während Naturwissenschaftler 
und Ärzte nach Abschluss einer 
akademischen Hochschulausbil-
dung eine mindestens fünfjährige 
Weiterbildung durchlaufen, um 
zum Abschluss ihr erworbenes 
Wissen in einer Prüfung zum Kli-
nischen Chemiker bzw. Facharzt 
für Laboratoriumsmedizin unter 
Beweis zu stellen, genügt die bis-
herige Ausbildung zur MTLA die-
sen Anforderungen nicht. Die 
meisten MTLAs haben nach dem 
Schulabschluss (Eingangsvoraus-
setzung Fachoberschulreife) eine 
zweijährige Schulausbildung zur 
MTLA durchlaufen. In Anpassung 
der Ausbildungszeiten verschie-
dener Heilhilfsberufe ist diese 
Ausbildung erst seit wenigen Jah-

ren auf drei Jahre verlängert 
worden.

Die im Laufe der universitären 
Ausbildung erworbenen Fähig-
keiten sind eine zwingende Voraus-
setzung für die Übernahme der 
verantwortlichen Tätigkeit eines La-
borleiters. Die selbständige Arbeit, 
die jedem Akademiker bei der Ab-
fassung seiner wissenschaftlichen 
Abschlussarbeit abverlangt wird, 
legt die Grundlage für eben diese 
Arbeitsweise im späteren Berufsle-
ben. Daher ist z.B. eine Ausbildung 
zum Klinischen Chemiker auch erst 
nach einer erfolgreich abgeschlos-
senen medizinischen/biowissen-
schaftlichen Dissertation möglich. 
MTLAs müssten einen solchen Aus-
bildungsschritt ebenfalls durchlau-
fen haben, wenn sie in vergleich-
barer ärztlicher und ökonomischer 
Verantwortung stehen wollen.

Ein Wandel des MTA-Berufes 
wird zum Teil bereits im europä-
ischen Ausland durch die Einfüh-
rung des Biomedizinischen Analy-
tikers (BMA) auf Basis eines 
Bachelor-Abschlusses (1. Studien-
abschluss) vollzogen. Sicherlich 
lässt sich eine hinreichende Aka-
demisierung nicht auf Fachhoch-
schulniveau mit dem Erwerb 
dieses ersten und somit einfachs-
ten berufsqualifizierenden Ab-
schlusses erreichen, sondern wür-
de eine Einbindung dieser 
Berufsausbildung in naturwissen-
schaftliche oder medizinische Mas-
ter-Ausbildungsgänge (2. Studien-
abschluss) notwendig machen. 
Dieses erscheint allerdings auf ab-
sehbarer Zeit nicht realistisch.

Allerdings kann der Erwerb eines 
solchen Bachelor-Grades ein sinn-
voller Start in eine Karriere sein, an 
dessen Ende nach einem darauf 
aufbauenden Hochschulabschlusses 
mit Mastergrad und Promotion und 
z.B. einer Weiterbildung zum Kli-
nischen Chemiker die Qualifikation 
zur Leitung eines klinischen Labo-
ratoriums steht. In der Praxis wird 
diese Qualifikation darüber hinaus 
noch durch eine mehrjährige leiten-
de Tätigkeit in einem klinischen La-
boratorium – äquivalent zu einer 
Oberarztposition – vertieft.

Das europäische Recht setzt den 
akademischen Biowissenschaftler 
in der Leitungsfunktion voraus. 
Deshalb gibt es in Europa zwar 
sehr unterschiedliche Ausbildungs-
wege und Eingangsstudien, die 
zum Erwerb der erforderlichen 
Qualifikation führen, aber es gibt 

gerade im Hinblick auf eine hoch-
wertige medizinische Versorgung 
nicht den Verzicht auf entspre-
chende akademische Vorausset-
zungen. So muss diese Qualität 
auch durch eine permanente, re-
gelmäßige Weiterbildung in Form 
aktiver Teilnahme an wissenschaft-
lichen labormedizinischen Veran-
staltungen garantiert sein.

In der Argumentationsweise des 
dvta wurde ferner dargestellt, dass 
es möglich sei, Kosten dadurch ein-
zusparen, dass man einer MTLA 
eigenverantwortlich erlaube, Unter-
suchungen im Labor nachzufor-
dern. Solche Selbstzuweisungen 
stehen zu Recht in der allgemeinen 
Kritik, da sie stets zu Leistungsaus-
weitungen führen. Es ist nicht er-
kennbar, warum dies bei MTLAs – 
wenn sie als selbständiger 
Leistungserbringer tätig wären – 
anders sein sollte. Von dem Trivial-
fall des Reflex-Testing (messe CK-
MB, wenn CK erhöht ist) abgesehen, 
ist die Selbstzuweisung auch dem 
Laborarzt untersagt. Für das Reflex-
Testing benötigt man aber keine 
Medizinisch-Technische Laboratori-
umsassistenten, sondern nur zeit-
gemäße Analysengeräte oder eine 
entsprechende Labor-EDV.

Bei eingehender Betrachtungs-
weise stellt sich umgekehrt die Fra-
ge, ob man wirklich für alle Tätig-
keiten im Labor, die der Funktion 
eines akademischen Laborleiters 
nachgeordnet sind, die oben skiz-
zierte akademische Ausbildung al-
ler MTLAs benötigt. Ist diese für 
zahlreiche Heilhilfstätigkeiten im 
Labor verzichtbar, dann sollte es 
auch Labormitarbeiter geben, die 
mit einer geringeren Ausbildung zu 
diesen Tätigkeiten herangezogen 
werden können. Plant man also ei-
ne „Akademisierung“ des MTLA-
Berufes, dann muss dies parallel 
mit der Schaffung eines neuen Aus-
bildungsgangs zum Medizinisch-
Technischen Laborgehilfen einher-
gehen, wenn das Laborpersonal in 
Zukunft bei vermehrt ablaufenden 
automatisierten Prozessen nicht im 
Durchschnitt überqualifiziert und 
damit überteuert sein soll.
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